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Rundverfügung K15/1994  
 
 
 
 
Mitgliedschaft der amtierenden Kirchenkreisvorstandsmitglieder im neuen Kirchenkreistag  

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
aufgrund verschiedener Anfragen weisen wir daraufhin, daß die Kirchenkreisvorstände nach § 28 Abs. 2 
Kirchenkreisordnung solange im Amte bleiben, bis der Kirchenkreistag einen neuen Kirchenkreisvorstand 
gewählt hat. Nach § 28 Abs. 3 Kirchenkreisordnung sind die Mitglieder des Kirchenkreisvorstandes Mitglieder 
des Kirchenkreistages. Daraus folgt, daß die Mitglieder des amtierenden Kirchenkreisvorstandes bis zur 
Wahl des neuen Kirchenkreisvorstandes stimmberechtigte Mitglieder des Kirchenkreistages blieben, und 
zwar auch dann, wenn sie dem neuen Kirchenkreistag nicht angehören. Die Mitglieder des amtierenden 
Kirchenkreisvorstandes sind daher zu der konstituierenden Sitzung des neuen Kirchenkreistages mit 
einzuladen.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
gez. Dr. Linnenbrink  

Hannover, den 03.11.1994 
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